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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden Ausschuss 
für Kultur und Bildung, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. begrüßt die Mitteilung der Kommission, in der diese eine Bilanz der ersten drei Jahre der 
Arbeit des EU-Forums Hochschule und Wirtschaft zieht und zukünftige Aufgaben wie 
die Förderung von Innovation, Forschung, Unternehmertum und Wissenstransfer und die 
Steigerung der Attraktivität des europäischen Arbeitsmarkts für 
Nachwuchswissenschaftler benennt;

2. räumt ein, dass die in der Mitteilung genannten Aufgaben nicht neu sind und dass sie 
bislang noch nicht erfolgreich angegangen wurden; glaubt jedoch, dass ein ständiger 
Dialog und eine fortgesetzte Zusammenarbeit auf regionaler, nationaler und europäischer 
Ebene, die den Austausch bewährter Verfahren im Hinblick auf Programme und 
Instrumente einschließen, eine entscheidende Rolle spielen, um engere Beziehungen und 
Partnerschaften zwischen den Hochschulen und der Wirtschaft herzustellen und auf diese 
Weise eine wissensbasierte Gesellschaft aufzubauen, die angewandte Forschung zu 
entwickeln, Hochschulabsolventen besser in den Arbeitsmarkt zu integrieren und 
mögliche Barrieren kultureller, institutioneller und funktionaler Art zu überwinden;

3. räumt ein, dass es große Unterschiede zwischen den europäischen Hochschulen 
hinsichtlich ihrer Größe, ihrer Ressourcen, ihrer Lehr- und Forschungsbereiche, ihrer 
Organisationsweise, ihrer nationalen Prägung und ihres Typus gibt; ist jedoch der 
Überzeugung, dass jede Hochschule auf ihre eigene Art und Weise von einer nationalen 
und grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit Wirtschaftskreisen profitieren kann, 
vorausgesetzt, es gibt ein klares Bewusstsein vom Entwicklungsstand der eigenen 
Kapazitäten in Forschung und Lehre; ist der Meinung, dass auch auf regionaler Ebene ein 
wichtiger Beitrag geleistet wird, um die Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und 
Wirtschaft zu fördern;

4. betont die Notwendigkeit, dass Unternehmen ihre Aufnahmefähigkeit für die Nutzung 
und Umwandlung wissenschaftlicher Erkenntnisse, die von Hochschulen hervorgebracht 
werden, vergrößern, indem sie interne Forschung, lebenslanges Lernen und 
Weiterbildung fördern, der Wissenschaftswelt gegenüber eine aktive Informationspolitik 
hinsichtlich ihrer Bedürfnisse betreiben sowie promovierte und habilitierte 
Wissenschaftler aktiv anwerben;

5. weist darauf hin, dass immer häufiger ein Missverhältnis zwischen den Kompetenzen der 
Hochschulabsolventen und den auf dem Arbeitsmarkt geforderten Qualifikationen 
festzustellen ist; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten zudem auf, mit Blick 
auf eine Verknüpfung der Studienpläne mit der wirtschaftlichen Entwicklung mittel- und 
langfristige Prognosen über die auf dem Arbeitsmarkt erforderlichen Kompetenzen 
auszuarbeiten;

6. betont den Bedarf von Forschungseinrichtungen an qualifiziertem Personal, das in der 
Lage ist, Wissensressourcen mit kommerziellem Potenzial zu identifizieren und zu 
verwalten;
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7. setzt sich nicht nur für den Ausbau und die Ausweitung von Programmen zur Förderung 
der individuellen Mobilität, wie zum Beispiel „Erasmus für junge Unternehmer“ und 
„Erasmus für Auszubildende“, ein, sondern auch für die Organisation von „European 
Master of Excellence“-Aufbaustudiengängen, an denen sich sowohl verschiedene 
Hochschulen als auch Unternehmen aktiv beteiligen und im Rahmen derer Stipendien für 
Studenten und materielle Anreize für Wissenschaftler vorgesehen werden; ist davon 
überzeugt, dass solche Programme auch die Mobilität, das Erlernen von Fremdsprachen 
und den Erwerb multikultureller und unternehmerischer Erfahrungen fördern können;

8. betont, dass der Dialog zwischen den Hochschulen und der Wirtschaft auf 
Gegenseitigkeit, Vertrauen, wechselseitigem Respekt und Transparenz beruhen und den 
Unternehmergeist an Hochschulen und wissensbasiertes Handeln in Unternehmen stärken 
soll; betont erneut, dass dies unter anderem durch die Einführung eines 
„Wissensgutscheinsystems“, das in einigen Mitgliedstaaten angewendet wird und 
wodurch vor allem die KMU ihre Forschungskapazitäten erweitern können, erreicht 
werden kann, ohne die Unabhängigkeit, Autonomie und den Charakter der Hochschulen 
als öffentliche Einrichtungen zu beeinträchtigen;

9. betont, dass es für die Entwicklung des Unternehmergeists von Studenten von Bedeutung 
ist, dass alle beteiligten Personen (wissenschaftliche Mitarbeiter, Studenten und 
Geschäftsleute) gut über die Instrumente und Mechanismen informiert sind, die sie 
nützen können, um Zusammenarbeit und Austausch effizienter, effektiver und zu 
beiderseitigem Nutzen auszubauen; ist der Überzeugung, dass es von grundlegender 
Bedeutung ist, dass einerseits die Ausbildung der Hochschullehrer in diesem Bereich 
durch Maßnahmen wie lebenslanges Lernen verbessert wird und dass andererseits die 
Universitäten ihre Türen für Unternehmen und Arbeitgeber öffnen, damit diese 
Empfehlungen zu Lehrinhalten und der Ausbildung, den Kenntnissen und den 
Fähigkeiten geben können, die Studenten besitzen sollten; 

10. betont die Notwendigkeit, der Förderung der Anpassungsfähigkeit an den sich ändernden 
Arbeitsmarkt als einem vorrangigen Ziel der Europäischen Union, insbesondere 
angesichts der gegenwärtigen Rezession, mehr Raum einzuräumen, indem lebenslanges 
Lernen gefördert wird, insbesondere durch die Entwicklung von Fernlehrgängen, die in 
erster Linie zugeschnitten sind auf neue Technologien und auf Personen, die älter als 45 
Jahre sind, da diese eher gefährdet und am stärksten von sozialer Ausgrenzung betroffen 
sind;

11. misst dem Wissenstransfer in einem offenen Umfeld große Bedeutung bei; erkennt an, 
dass es verschiedene Instrumente gibt, um dies zu erreichen, z. B. Publikationen und 
Seminare, Technologietransferstellen, regionale Zusammenarbeit, Förderung von 
Unternehmensneugründungen und Neugründungen aus Forschungsinstituten, 
Zusammenarbeit in der Forschung und Förderung der Mobilität von Wissenschaftlern; ist 
jedoch der Überzeugung, dass die soziale und menschliche Seite der Zusammenarbeit 
außerordentlich wichtig ist, und unterstützt daher nachdrücklich Initiativen, die 
persönliche Kontakte zwischen Hochschulen und Unternehmen, insbesondere kleinen 
und mittleren Unternehmen, fördern;

12. betont, dass durch eine Vertiefung des Dialogs und eine Verbesserung der 
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Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und Unternehmen der potentielle Nutzen für 
beide Seiten steigt, da diese nicht nur das wirtschaftliche Wachstum anregen, sondern 
auch die ständige Weiterentwicklung der Wissensgesellschaft voranbringen und damit 
Mehrwert in einem umfassenderen gesellschaftlichen Sinn schaffen;

13. begrüßt die Bereitschaft der Kommission, eine Internetplattform zum Austausch und zur 
Verbreitung bewährter Verfahren zu schaffen, und weist darauf hin, welche wichtige 
Rolle die Nutzung neuer Technologien bei der Förderung einer engeren Zusammenarbeit 
zwischen Hochschulen und Unternehmen spielt;

14. begrüßt die Schaffung eines einheitlichen europäischen Netzwerks von Gründer- und 
Innovationszentren, die die Dienstleistungen übernehmen, die gegenwärtig die Euro-Info-
Zentren (EICs) und Innovationszentren (IRCs) anbieten;

15. sieht sowohl kurz- als auch langfristig eine größere Mobilität der Wissenschaftler über 
nationale Grenzen hinweg sowie zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, unter 
angemessener Berücksichtigung des Nichtdiskriminierungsgrundsatzes, als erforderlich 
an, um den Wissenstransfer zu verstärken; fordert daher die Mitgliedstaaten und die 
Kommission auf, die vorhandenen rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen 
sorgfältig zu überprüfen und unnötige Mobilitätsbarrieren zu beseitigen, wobei 
besonderes Augenmerk auf die Verfahren zur Anerkennung von Hochschulabschlüssen 
und den Abbau von Bürokratie gelegt werden soll; fordert die Hochschulen auf, flexiblere 
und „parallele Laufbahnen“ für ihr Personal einzuführen;

16. betont, dass in diesem Zusammenhang die Ausweitung des Dialogs und die Verbesserung 
der Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und Unternehmen gleichermaßen nützlich 
wäre sowohl für die Vertiefung des Dialogs und der Zusammenarbeit zwischen 
Hochschulen und nationalen, europäischen und internationalen Institutionen und 
zivilgesellschaftlichen Organisationen als auch für die Verbesserung der Interaktion 
zwischen Hochschulen und der Gesellschaft im Allgemeinen;

17. fordert die Kommission auf, Anreize für die Entwicklung eines wettbewerbsfähigen 
europäischen Marktes für Urheberrechte zu schaffen, der es Hochschulen, öffentlichen 
Forschungseinrichtungen und KMU erleichtern würde, Partner und Investoren für ihre 
Rechte an geistigem Eigentum, ihre Fähigkeiten und ihr Wissen zu finden; weist darauf 
hin, dass die Verwaltung von Urheberrechten an den meisten Hochschulen 
professioneller gehandhabt werden könnte;

18. betont die Notwendigkeit, die Bemühungen um die Schaffung eines einheitlichen 
europäischen Patents, das insbesondere KMU kostengünstigen, effizienten, wirksamen 
und qualitativ-hochwertigen Rechtsschutz für innovative Produkte und Dienstleistungen 
bietet, und eines einheitlichen europäischen Systems für die Beilegung von Streitigkeiten 
in Patentfragen zu intensivieren;

19. erkennt an, dass die multidisziplinäre Herangehensweise an Wissen in Lehre und 
Forschung verstärkt werden muss; ist daher der Ansicht, dass sowohl Hochschulen als 
auch Unternehmen von der gemeinsamen Entwicklung multi- und interdisziplinärer 
sowie unternehmerischer Fähigkeiten profitieren würden, wenn man bei der Konzeption 
von Studiengängen, Fachgebieten und Spezialisierungen flexibel auf die Bedürfnisse der 
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Wirtschaft, darunter auch auf die kleiner und mittlerer Unternehmen, eingehen würde; 
hebt erfolgreiche Initiativen wie Praktika für Studenten und Angestellte, Gastprofessuren 
für Unternehmer, duale Kurse und gemeinsames Personal hervor;

20. weist darauf hin, dass die gemeinsame Teilnahme von Hochschulen und Unternehmen an 
öffentlich-privaten Partnerschaften, wie den Europäischen Technologieplattformen, 
gemeinsamen Technologieinitiativen und Wissens- und Innovationsgemeinschaften, die 
Nutzung von Wissen verstärken und der EU helfen kann, die großen gegenwärtigen 
Herausforderungen zu bewältigen; verweist in diesem Zusammenhang auf den Leitfaden 
der Initiative „Responsible Partnering“ (Verantwortungspartnerschaften);

21. fordert nationale, regionale und lokale Behörden auf, in Zusammenarbeit mit dem 
Privatsektor Verfahren zu testen und zu fördern, die die Interaktion zwischen 
Hochschulen und Unternehmen verstärken, und administrative Hindernisse, die dem 
entgegenstehen, zu beseitigen; weist darauf hin, dass in der Verordnung über die 
Strukturfonds vorgesehen ist, Fördersystemen für KMU finanzielle Unterstützung zu 
gewähren, ähnlich wie beim „Wissensgutscheinsystem“, das in einigen Mitgliedstaaten 
angewendet wird;

22. erkennt zwar an, dass jede Zusammenarbeit eine individuelle Herangehensweise 
erforderlich macht und verschiedene Arten von Kooperationsmechanismen existieren, ist 
jedoch der Auffassung, dass man von erfolgreichen Strukturen, Beispielen und Modellen 
lernen kann und dass die Verbreitung von Beispielen für bewährte Verfahren und 
Erfolgsgeschichten verstärkt und der Zugang dazu verbessert werden sollte; betont 
besonders die Notwendigkeit, bewährte Verfahren, die von innovativen Unternehmen 
umgesetzt wurden, sowie Wissen, das im Rahmen des sechsten Rahmenprogramms für 
Forschung hinsichtlich der Zusammenarbeit in der Doktorandenausbildung erlangt 
wurde, zu berücksichtigen;

23. hält es für angezeigt, dass – wenn die Beziehungen zwischen Unternehmen, Forschung 
und Universitäten gefördert werden sollen – die Mitgliedstaaten ebenso wie die 
Kommission den Stiftungen, Kliniken, öffentlichen und privaten Universitäten den Weg 
frei machen, damit diese sich in den Prozess der Ausbildung und in die Förderung der 
Forschung einbringen können.
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